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VON PROF. DR. HANJO ALLINGER 

München // Das Alten- und Pflege-
gesetz – APG NRW verpflichtet die 
Kreise und kreisfreien Städte zur 
Planung des Bedarfs an stationä-
ren Pflegebetten. Passt das Angebot 
stationärer Pflegeplätze nicht zum 
Bedarf, können die Kreise ihre Pfle-
geplanung für verbindlich erklären 
und damit auf ein erweitertes Inst-
rumentarium zugreifen. Glaubt ein 
Kreis mit verbindlicher Pflegepla-
nung auf Basis seines Pflegeplans 
zu wissen, dass kein weiterer Bedarf 
an stationären Pflegeleistungen 
besteht, wird den Bewohnern neu 
errichteter Pflegeheime das Pflege-
wohngeld versagt. Während einem 
Überangebot an Pflegeplätzen also 
durch eine Kürzung der Förderung 
entgegengesteuert werden kann, 

wird Kreisen mit einer Versorgungs-
lücke kein zusätzliches Werkzeug 
für eine weitere Stimulierung des 
Angebots an die Hand gegeben. An-
gesichts des Ziels der Sicherstellung 
einer „leistungsfähigen und nach-
haltigen Unterstützungsstruktur“ 
wirkt das Gesetz hier merkwürdig 
einseitig. 

Mangel an Pflegeplätzen aus 
dem Blick verloren 

Die neue Machtfülle führt in einigen 
Amtsstuben dazu, dass mehr darü-
ber nachgedacht wird, wie ein Über-
angebot bekämpft werden kann als 
was gegen einen Mangel an Pfle-
geplätzen unternommen werden 
könnte. Aber warum ist es manchen 
Kreisen so wichtig, Überkapazitäten 
in Pflegeheimen zu verhindern? Bei 

einem Überangebot von Apotheken 
fühlt sich keine Kreisverwaltung 
zuständig – mit Recht wird dies als 
Aufgabe des Marktes gesehen. Erst 
das Überangebot macht Wettbe-
werb zwischen Anbietern möglich. 
Und nur durch den Wettbewerb 
besteht für die Anbieter ein Anreiz, 
ihre Leistungen zu verbessern. 

Würden durch die Streichung 
des Pflegewohngeldes Neuanbieter 
abgeschreckt, entstünden nicht nur 
keine Neubauten mehr, sondern 
ohne den Druck von Mitbewerbern 
unterblieben auch Investitionen in 
bestehende Einrichtungen. In der 
Folge überaltert die Bausubstanz, die 
Wohnqualität sinkt. In NRW konnte 
man dies bereits in der Vergangen-
heit beobachten. Bereits 2001 stellte 
das Bundessozialgericht in einem 
Urteil klar, dass die Förderung von 

stationären Einrichtungen bei ei-
nem vermuteten Überangebot nicht 
für einzelne Leistungsanbieter, son-
dern nur wettbewerbsneutral und 
damit generell für alle Heime ein-
gestellt werden darf. Als wenig spä-
ter 2003 die Pflegeplanung in NRW 
abgeschafft wurde, berechneten die 
Landschaftsverbände einen Investi-
tionsrückstand von 4,7 Mrd. Euro. 

Was also kann aus Sicht der 
Verwaltung dafür sprechen, zu ver-
hindern, dass mehr Betten ange-
boten als benötigt werden? Mehr 
Pflegebetten führen weder zu mehr 
Pflegebedürftigen, noch zu einer Hö-
herstufung vorhandener Pflegebe-
dürftiger in der Pflegeversicherung. 
Genauso wenig steht zu befürchten, 
dass in nicht ausgelasteten Einrich-
tungen die Qualität der Versorgung 
leidet – schließlich sind die Mindest-
versorgungsstandards in der Pflege 
per Gesetz vorgegeben. 

Andere Motive spielen eine Rolle 

Tatsächlich stehen meist ganz an-
dere Motive im Vordergrund. Zum 
einen der (wettbewerbswidrige) 
Schutz bestehender und häufig in 
die Tage gekommener kommunaler 
Pflegeeinrichtungen vor privaten 
Mitbewerbern. Zum anderen soll 
verhindert werden, dass durch freie 
Pflegekapazitäten im eigenen Kreis 
Pflegebedürftige aus stärker ausge-
lasteten Nachbarkreisen angelockt 
werden, die möglicherweise dann 
im eigenen statt im Heimatkreis So-
zialhilfe beantragen könnten. Fata-

ler Weise überschätzen einige Kreis-
verwaltungen die Kostenwirkung 
durch zugereiste tatsächliche oder 
potenzielle Sozialhilfeempfänger 
dabei massiv. Mit einem Umzug in 
ein Pflegeheim eines anderen Krei-
ses wird nicht automatisch auch der 
Sozialhilfeträger des neuen Wohn-
orts zuständig. Genau dies wird aber 
in einigen Kreisen vermutet. Zieht 
ein Pflegebedürftiger aus einem an-

deren Landkreis in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung, bleibt weiterhin 
das auswärtige Sozialamt leistungs-
verpflichtet, in dem der Hilfebe-
dürftige vor der Aufnahme seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das 
gilt sowohl für Bezieher von Sozial-
hilfeleistungen als auch für den Fall, 
dass der Sozialhilfebedarf erst Jahre 
nach dem Umzug in das Pflegeheim 
entsteht. Die Leistungsverpflich-
tung geht nur dann über, wenn der 
gewöhnliche Aufenthaltsort be-
reits zwei Monate vor Heimeintritt 
verlagert wurde. Abgesehen von 
wenigen Fällen, in denen vor dem 
Umzug in die Pflegeeinrichtung be-
reits ein Umzug in eine Einrichtung 
betreuten Wohnens im Nachbar-
kreis erfolgt ist, dürfte dies die große 
Ausnahme sein. In den allermeisten 
Fällen ergibt sich die Notwendigkeit 
stationärer Pflege kurzfristig. 

Auch wenn freie Kapazitäten 
Pflegebedürftige aus anderen Krei-
sen anziehen würden, und auch 
wenn diese Zugereisten sofort oder 
später sozialhilfebedürftig werden – 
zu Mehrausgaben führte dies nicht. 
Angst vor Überkapazitäten in der 
stationären Pflege brauchen nur die 
Anbieter selbst haben. Alle anderen 
profitieren davon – wie fast immer 
in der Marktwirtschaft.

 Der Autor lehrt Volks
wirtschaftslehre an der  
TH Deggendorf und  
leitet das Münchener  
Forschungsinstitut INWISO.

Zwischenruf zur verbindlichen Bedarfsplanung in Nordrhein-Westfalen 

„Mehr Betten führen nicht zu mehr Pflegebedürftigen“
Welchen Sinn hat eine stärkere Einbindung der Kommunen in die Pflegeplanung?  
Diese Frage stellt sich Prof. Dr. Hanjo Allinger, Leiter des Münchener Forschungsinstituts 
INWISO. Er vermutet andere Motive dahinter als die, die angegeben werden.  

Prof. Dr. Hanjo Allinger kritisiert die Steuerung durch die Kommunen in NordrheinWestfalen. Foto: Erwin Wodicka / fotolia  

ZwischenRuf
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Gericht gibt Apotheke Recht 

Versorgungsvertrag: Bei vorzeitiger Kündigung der Apotheke droht dem Heim Schadensersatz 
VON MARKUS DÜNCHER 

Karlsruhe // Heimversorgungs-
verträge zwischen Einrichtungen 
und Apotheken schaffen nur einen 
Rahmen für den Bezug von Medi-
kamenten und Medizinprodukten 
durch die Heimbewohner, begrün-
den aber keine direkten Zahlungs-
verpflichtungen. Trotzdem kann 
es für die Einrichtung erhebliche 
finanzielle Folgen haben, wenn sie 
solche Verträge beenden wollen 
und dabei Kündigungsfristen igno-
rieren.

Das Problem: Einrichtungen schlie-
ßen zur Sicherung der Medikamen-
tenversorgung der Bewohner mit 
Apotheken Heimversorgungsver-
träge. Diese enthalten oft relativ 
lange Kündigungsfristen. In einem 

vom Bundesgerichtshof am 14. Juli 
2016 (Az.: III ZR 446/15) entschiede-
nen Fall hatte der Heimträger den 
Heimversorgungsvertrag unter 
Missachtung der vereinbarten Kün-
digungsfrist vorzeitig gekündigt 
und einen Versorgungsvertrag mit 
einer anderen Apotheke geschlos-
sen, die in der Folgezeit die Bewoh-
ner mit Arzneimitteln und apothe-
kenpflichtigen Medizinprodukten 
belieferte. Die so um erhebliche Um-
sätze gebrachte Apotheke verklagte 
die Einrichtung auf Erstattung des 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
angenommenen Gewinns. Der Bun-
desgerichtshof sprach der Apotheke 
die geltend gemachte Forderung zu.

Die Lösung: Nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs stellt der 
Heimversorgungsvertrag zwischen 

Einrichtung und Apotheke zwar 
lediglich einen Rahmenvertrag 
dar, aus dem keine direkten Zah-
lungspflichten der Einrichtung ge-
genüber der Apotheke hergeleitet 
werden können. Zwischen Bewoh-
nern und Apotheke kommt erst im 

Rahmen der konkreten Belieferung 
ein Kaufvertrag zustande. Dennoch 
kann der Apotheker aufgrund des 
bestehenden Heimversorgungs-
vertrages darauf vertrauen, dass er 
während der Vertragslaufzeit einen 

bevorrechtigten Zugang zu den Be-
wohnern als potenziellen Kunden 
erhält, an die er Arzneimittel liefern 
und zu denen er allmählich ein Ver-
trauensverhältnis bilden kann, das 
seine Absatzmöglichkeiten erhöht.

Daher macht sich der Heimträ-
ger gegenüber dem Apotheker scha-
denersatzpflichtig, wenn er den 
Heimversorgungsvertrag ohne Vor-
liegen eines Kündigungsgrundes 
vorzeitig kündigt und die Bewohner 
anhält, Arzneimittel und sonstige 
Produkte künftig von einem ande-
ren Apotheker zu beziehen.

Sofern es daher Unzufrieden-
heit im Rahmen eines bestehenden 
Heimversorgungsvertrages gibt, 
sollte zunächst versucht werden, 
Differenzen auszuräumen. Ist dies 
nicht möglich, muss der Heimträ-
ger die vereinbarte Kündigungsfrist 

einhalten oder darf den Heimver-
sorgungsvertrag nur dann vorzeitig 
kündigen, wenn auch ein wichtiger 
Grund besteht.

Übereilte Kündigungen oder das 
vertragswidrige Abschneiden des 
Apothekers von den Versorgungs-
möglichkeiten können hingegen 
für den Einrichtungsträger teuer 
werden.

 Der Autor ist Fachanwalt für 
Miet und Wohnungseigentums
recht bei Iffland Wischnewski 
Rechtsanwälte, Fachkanzlei für 
die Sozialwirtschaft.     
 
Das Urteil:  
Bundesgerichtshof am 14. Juli 
2016: Aktenzeichen III ZR 446/15
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